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B E G R Ü N D U N G ( § 9 Abs. 8 BauGB) 

lum Bebauungsplan Graßhe1fendorf Süd Nr. - 1 - der Gemeinde Aying 
f ür das Geb i et 

westl ich und östl ich der Rosenheimer Landstraße (St. 2078) 
und südl ich der Dorfstraße (MS) 

DER BEBAUUNGSPLAN UMFASST DIE GRUNDSTÜCKE; 
Gemarkung Helfendorf: 
FlNr. 231, 3Ö7/3, 324, 
Teilflächen aus FlNr. 232, 234, 235, 302, 314/14, 314/30 

Teil flächen aus Straßen- und Wegeflächen 
FlNr. 399, 399/5, 

ENTWURFSVERFASSER; Paul Springer, Architekt, 
Peißer Str. 10, 85653 Aying 

SCHALLTECHNISCHE BERATUNG: ACCON GMBH, 
Gräfelfinger Str. 133a, 81375 München 

DATUM; 27.11.1990 
geändert; 22.04.1992 

16.03.1993 
08.11.1993 
25.01.1994 

A) PLANUNGSRECHTLICHE VORAUSSETZUNG: 

Der Bebauungsplan entwickelt sich aus dem rechtsgültigen Flächen
nutzungsplan der Gemeinde Aying, genehmigt mit Bescheid der 
Regierung von Oberbayern vom 24.10.1989. Der Flächennutzungs
plan weist dieses Baugebiet aus als; 

"Allgemeines Wohngebiet" 
"Dar fgeb i et" 
"M i schgeb i et" 

B) LAGE UND BESCHAFFENHEIT DES BAUGEBIETES; 

1. Das Baugebiet liegt ca. 100 m süd-östlich des Ortskerns von 
Graßhe1fendorf. Es grenzt im Norden an die bestehende Bebauung 
und im Süden bzw. Westen an landwirtschaftliche Flächen. 
Es hat eine Größe von zunächst 2.78 ha (Endausbau 4.16 ha) und 
wurde bisher, mit Ausnahme der FlNr. 324, landwirtschaftlich 
genutzt. Erkenntnisse über Aufgrabungen oder Aufschüttungen 
1 iegen nicht vor. Entlang der nördl ichen Grundstücksgrenze der 
FlNr. 231 befindet sich eine Hauptwasserleitung des Wasserver
bandes Helfendorf. Das Gelände steigt nach Süden hin um ca 5 m 
an. Das Grundwasser liegt ca. 30 m unter Gelände, 



Ent f ernungen ; 

a) zum S-Bahnhof GroBhelfendorf 
b) Bushaitestel1e 
c) Kathol ische Kirche 
d) Grundschule 
s) Kindergarten 
f) Versorgungsläden 
g) Ge1d i nst i tute 

C) GEPLANTE BAULICHE NUTZUNG: 
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1) Das neue Baugebiet soll sich harmonisch an die bestehende Be
bauung anschließen. Es ist eine ländliche Bauweise mit beschei
dener HÖhenentwicklung (E+1) vorgesehen. 
Zunächst vorgesehen sind ca, 44 Wohneinheiten mit einem Ein
wohnerzuwachs von ca. 145 Personen sowie csi. 400 m2 gewerbliche 
Nutzflächen. Nach Verwirklichung des Gesamtkonzeptes beträgt 
der Zuwachs ca 211 Personen und 1400 m2 gewerbl. Nutzfläche. 

1.1) Aufgrund noch nicht ganz abgeklärter Lage der Erschließungs
straße im Bereich Einmündung zur Dorfstraße (auf FlurNr. 4) 
wird, um eine Bebauung der Wahnbauflächen schnellstens 
realisieren zu können, der Bebauungsplan aufgeteilt. Ziel 
der Gemeinde ist jedoch, das ursprüngliche Gesamtkonzept 
so schnell als möglich zu verwirklichen. 

Um eine vorläufige Funktionsfähigkeit dieses 1. Bauab
schnittes zu gewährleisten, wurde der ursprünglich geplante 
Fußweg im Bereich des jetzigen nördlichen Geltungsbereiches 
für einen Einbahnverkehr erweitert. Ebenso wurde am nördl. 
Ende der Erschließungsstraße westl. des Mischgebietes eine 
Kehre anlgelegt und in dem bisher als Grünfläche vorge
sehenen Bereich ein Kinderspielplatz eingeplant. 
Die Schallschutzmaßnahmen wurden durch das Ergänzende 
Gutachten vom 24.11.1992 hierfür berücksichtig. 

Diese Maßnahmen werden bei Verwirklichung des 2. Bauab
schnittes wieder zurückgebaut, so daß das künftige Gesamt
konzept der ursprünglichen Planung entspricht. 
In diesem ersten Bauabschnitt entstehen somit 44 Wohn
einheiten mit ca 145 Einwohner und ca. 400 m2 Gewerbe
flächen. 

2.) Ortsplanerische Erläuterung; 

2.1) Gebiet westl. der Rosenheimer Landstr. (St 2078); 
Von Norden her als Übergang von der bestehenden, zum Teil 
landwirtschaftliche Bebauung, sind größere Baukörper vorgesehen, 
Im Anseh 1uß daran ist die Bebauung mit Einfamilien- bzw. 
Doppelhäuser vorgesehen. Entlang der Rosenheimer Landstraße 
(St. 2078) ist eine Riegelartige Bebauung (Mischgebiet) als 
Schallschutz für die dah interliegende Wohnbebauung vorgesehen. 

2.2) Gebiet östl. der Rosenheimer Landstr. (St 2078); 
Für dieses Gebiet, angrenzend an an die vorhandene Wohnbebauung 
bestehend aus Doppel- bzw. Reihenhäusern, sind Einfamilienhäuser 
vorgesehen. Als Schallschutz wird entlang der St 2078 eine 
Lärmschutzeinrichtung in entsprechender Höhe errichtet. 



2.3) Der Ausschluß von Tankstellen innerhalb des Plangebietes erfolc 
auf Grund der Lage der Grundstücke, insbesondere auf Höhe der 
Verkehrsinsel im Bereich der St 2078. Eine verkehrssichere Zu-
und Abfahrt zu einer Tankstelle ist hier nicht gewährleistet. 

3) Die GF2 wurde, mit Ausnahme der Flächen "Allgemeines Wohngebiet" 
und "Dorfgebiet" westlich der St 2078, gemäß § 17 BauHVO entsprechen 
dem Erläuterungsbericht des Flächennutzungsplanes festgesetzt. 

4) Der Geltungsbereich im süd-west1 ichen Teil des Bebauungsplanes <auf 
FlNr. 232) wurde abweichend vom Flächennutzungp1 an entsprechend dem 
Grundstücks-Grenzver1 auf erweitert, da ansonsten diese Fläche 
infolge der künftigen umliegenden Bebauung und vorhandenen Er
schließung als Baulücke angesehen werden könnte und dadurch eine 
geordnete Bebauung nicht mehr sichergestellt wäre. 
Die Unterschreitung des aus Immissionsschutigründen erforderlichen 
Abstandes von der Hofstelle FlNr. 219 zum Bauraum des betreffenden 
Grundstücks wird hingenommen, da; 

1. die Unterschreitung des erforderlichen Abstandes von 70 m 
nur um 10 m an der engsten Stelle erfolgt. 

2. die Eigentümer des Grundstücks die Situation kennen, da Sie 
selbst aus dem 1andwirtschaft1. Anwesen FlNr, 232 stammen. 

3. für dieses Grundstück eine Duldungspflicht im Grundbuch 
eingetragen wurde. 

5) Flächennachweis; I.Bauabschnitt Gesamtkonlep1 
Die Größe des Plangebietes beträgt 
davon; 

a) Flächen "allgemeines Wohngebiet" 
b) Flächen "Dorf gebiet" 
c) Flächen "Mischgebiet" 
d) Verkehrsflächen innere Erschließung 
e) Spielplatzflächen 

6. Aus städtebaulichen Gründen ist die Festsetzung von Mindest-
grundstücksgrößen erforderl ich. Insbesondere zur Erhaltung des 
Ortsbildes erscheint die Beschränkung der Mindestgrundstücksgrößen 
für Einzelhäuser (500 m2) und Doppe1haushä1ften (400 m2) in 
der gegenständlichen Ortsrandlage unabdingbar. Eine darüber hinaus-
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gehende reihenhausartige Bebauung auf kleineren Grundstücken 
würde _J_£ bau_p_l aner i scJiBflt #i%er ŝ rliFFr'Tuffl'̂ î ^̂  n en 
Ortskern stehen. 

D) BODENORDNENDE MASSNAHMEN; sind nicht erforderlich. 

E) ERSCHLIESSUNG: 

1) Die Erschließung des westl, der St 2078 gelegenen Gebietes erfolgt 
zunächst über die Rosenheimer Landstraße (St 2078). Nach ver-
wircklichung des Gesamtkonzeptes erfolgt die Anbindung an den 
Dorfkern über die Darfstraße. 

2) Die Erschließung des östl. der St 2078 gelegenen Gebietes erfolgt 
über die Thomastraße und hat eine Fußweg~Anbindung an die Rosenheim« 
Landstraße (St 2078). 

3) Die Wasserversorgung ist sichergestellt durch Anschluß an 
die vorhandene zentrale Wasserversorgung des WasserVerbandes 
Heifendorf. 

4) Die Abwasserbeseitigung erfolgt bis zum Anschluß an die geplante 
öffentliche Kanalisation über Kleinkläranlagen mit Versitzgruben. 

5) Die Stromversorgung ist gesichert durch Anschluß an das Ver
sorgungsnetz der Isar-Amperwerke AG. 

6) Die Beseitigung der Abfälle ist sichergestellt durch die ge
meindliche Hausunratabfuhr (Abfallwirtschaftssatzung des 
Zweckverbandes München-Südost). 



F) KINDERSPIELPLATZNACHWEIS) 

Für Kinder bis 12 Jahre ist in der Mitte des Baugebiets ein 
gemeinsamer Kinderspielplatz vorgesehen. Der Flächenbedarf 
hierfür errechnet sich nach DIN 18034 wie folgt: 

1, Bauabschn i 11; 
Für Kinder bis zu 6 Jahren 145 EW 
Für Kinder von 6-12 Jahren 211 EW 
M i n d e s t b e d a r f ; 
Ausgewiesen sind ca. 
(Es ist davon auszugehen, daß bis 
Fertigstellung der Bebauung des 1. Bauabschnitts da 
Gesamtkonzept verwirklicht ist und somit der Kinder 
Spielplatz in der künftigen Größe von 500 m2 zur Ve 
fügungsteht.) 
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G) IMMISSIONEN 

Innerhalb des Plangebietes wirken Immissionen ein in Form von 
a) Geräusch 
b) Geruch 
c) Staub 

Die GeräuschimmiSSionen, verursacht durch die durch das Plan
gebiet führende Staatsstraße 2078 werden durch Schutzmaßnahmen 
entsprechend dem Schal 1 Schutzgutachten der Fa. ACCON GMBH, 
Gräfelfinger Str. 133a, 01375 München, v. 24.11.1992 bzw. den 
Ziff. Ä 33 und 34, B B und C 13 des Planes abgeschirmt 
(siehe auch Ziff. C)2.1 und 2.2). 
Um den geänderten Schal 1ein 1 ass an der Nord-Ostecke des Misch
gebietes infolge der Reduzierung des Plangebietes wieder zu 
minimieren, wird bei der ¥eiterführung des 2. Bauabschnittes 
die ursprüngliche Situation durch entsprechende Ausweitung des 
Garagenbauraumes soweit wie möglich wieder hergestellt. 

Das Schal 1 Schutzgutachten ist Bestandteil dieser Begründung. 

Lärm- Geruchs- und Staubimmissionen, verursacht durch den 
1andwirtschaft1. Betrieb auf FlNr. 219, sind durch Maßnahmen 
siehe Ziff. G)4 entsprechend berücksichtigt. Durch diese 
Emmissionen kann es zu nachhaltigen Belästigungen im Bereich 
des näheren Plangebietes kommen. 

H) GRÜNORDNUNG 

Eine ausreichende Durchgrünung der Wohnbauflächen ist im Be
bauungsplan vorgesehen. 

2 5. Jan. 1S94 
nyIng, den 

J 
1. Bürgermeister 



LÄNDRATSÄMT MÜNCHEN 

Abdruck 
landratsamt Hünchen - Postfach 95 02 60 - 8000 München 90 

Gemeinde Äying 
Kirchgasse 4 

8011 Aying 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Bitte bei Antwort angeben (089)6221-0 Zimmer Hr. München, 

Unser Zeichen Durchwahl 

7ß/76-BL2S/91 582 E 3.13 1.12.1992 

Zustimmungsverfahren gem. § 125 Abs. 2 BauGB zur Herstellung 
der Erschließungsstraßen im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 1 
"Großhelfendorf Süd" der Gemeinde Aying 

Das Landratsamt München erläßt folgenden 

Bescheid; 

Dem Ausbau der Erschließungsanlagen entsprechend den vorge
legten Ausbauplänen (West und Ost) i.d.F. vom 21.10.1992 v/ird 
mit folgender Auflage 

zugestimmt: 

Auflage: Vor Durchführung von Baumaßnahmen auf oder an der 
Rosenheimer Landstraße (St. 2078) ist eine Verein
barung mit dem Straßenbauamt München abzuschließen. 

Gründe: 

Für die Erteilung der Genehmigung ist das Landratsamt München 
die sachlich und örtlich zuständige Verwaltungsbehörde (§ 125 
Abs. 2 S. 1 BauGB i.V.m. § 2 Abs. 4 ZustVBauGB). Die Auflage 
rechtfertigt sich aus folgenden Gründen: 

Entgegen den Einwänden des Straßenbauamts München vom 
30.09.1992 wird die Rosenheimer Landstraße für den am Bauge
biet des Bebauungsplanes Nr. 1 Teilabschnitt überplant und 
dadurch der bisherige, tatsächliche Straßenverlauf und z. T. 

Postanschrift - ; Oienst9ebäu<äe S^nOamtn Telefon 62210 KwiSof, 
« S n t ^ MatahpKplatz 17 OI.Do.BOO-1200Uhr Ts»te«B« 898191 K;ci!,st>8-.^^-.S8 M v , - v - i W B U ; A e s O I M N- 1U9 
SOOOMunchen95 und Do 14 0 0 - 1 / » 3 O h i Tetofax 6J21278 PG,.i,,A l . ' j nc 'w ! (BLZ 70UI0Ü60; W -W'Si-POä 



LANDRATSÄMT MÜNCHEN 

der Ausbau (Verkehrsinsel) verändert . Zum gegenwärtigen Zei t 
punkt noch n ich t abschließend geklär t i s t auch die Frage nach 
dem Ausbau des Östlichen Gehweges a l s kombinierter Geh- und 
Radweg. Aus diesen Gründen i s t eine Abstimmung mit dem S t ra 
ßenbauamt München a l s Ver t re ter des F re i s t aa t e s Bayern 
(Straßenbaulast t räger) e r forder l i ch . 

Rechtsbehelfsbelehning 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift 
bei dem unterfertigten Landratsamt [«lünchen, Mariahiifplatz 17 a, 8000 München 90 einzulegen. Zur Wahrung der Widerspruchsfrist außerhalb der Dienststunden steht 
ein Nachtbriefkasten am Amtsgebäude Mariahiifplatz 17 a, BQOO München 90 zur Verfügung. 

Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht entschieden werden, so kann Klage beim B a y e r i s c h e n Verwaltungs
gericht m der Bayerstraße 30, 8000 München 2 schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden 

Die Klage kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der Eintegung des Widerspruchs erhoben werden, außer wenn wegen besonderer Umstände des Falles eine 
kürzere Frist geboten ist. 

DieKlage muß den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Streitgegenstand bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalfen Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. 

Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

Iiti Auftrag 

\^ 

In MburucK 

an üas 

bücht^ebiet üü 

irii ribuse 

zur Kenntnis. 

Postanschhß 
Postfach 950260 
8000 Münchon 95 

»ensiaetjäuile 
Manahiliplatz 17 

Spr»ehz0ttefl 
Dt., Do, 8,00-12.00 Utir 
ufKlOo. 14.00 "17.30 Uhr 

TaWon 6Z210 
TalelB» 688191 
Telefax 622127S 

Kontart 
Kf&issparkaase Mürtchen (BLZ 702501501 Hr. 109 
PQitüA München ( B U 7001(»80) Nr. 48185-804 
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